
 

 GEMEINDE  
EMMERTING 

 

 LANDKREIS  ALTÖTTING 
REG. BEZIRK OBERBAYERN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEBAUUNGSPLAN NR. 1 
 

„NORD“ 
 

ÄNDERUNG  
AUF FLURSTÜCK-NR. 359/1T 

 

  
 

 

ENTWURFSVERFASSER: 
 
 

M. BRODMANN 
ARCHITEKTURBÜRO 

 
LUDWIGSTR. 55 
84524 NEUÖTTING 

 

 
 

 

 
 

DATUM: 27.10.2020 
 

 
SATZUNGSBESCHLUSS: 09.12.2020 

 

N
3.0

3.
0

3.0359/1T

G

Die Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes gelten auch für den  
Änderungsbereich, zusätzlich werden für die Teilfläche Flst.-Nr. 359/1T folgende 
Festsetzungen mit aufgenommen: 
 

 Für Wohngebäude zulässig:  

Satteldach SD 25 – 35°  

 Für untergeordnete Anbauten zusätzlich zulässig:  

Pultdach PD 5 – 22° 

 Zulässige max. zulässige Wandhöhe  WH = 6,50 m  

(ab natürlichem Gelände) 

 

Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO) sind einzuhalten. Dies gilt auch für Gebäude innerhalb der Baugrenzen. 

 

 

 

Hinweis: 
Gemäß den vorliegenden Untersuchungen liegen Teile des Gemeindegebiets im Be-

reich einer Belastung mit perfluorierten Chemikalien, insbesondere Perfluoroctansäure 

(PFOA). Aus diesem Grund kann nach derzeitigem Kenntnisstand eine Belastung der 

gegenständlich durch die Planung betroffenen Böden durch PFOA nicht ausgeschlos-

sen werden. Für Bewertung und Verwendung des Bodenaushubs gelten grundsätzlich 

die „Leitlinien zur vorläufigen Bewertung von PFC-Verunreinigungen in Wasser und Bo-

den“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) in der aktuellen Fassung. 

Entsprechend der vorläufigen Regelung für den Landkreis Altötting kann bei Bodenaus-

hub unter 500 m³ und örtlicher Verwendung des Aushubes im Hinblick auf den Grund-

wasserschutz auf Untersuchungen verzichtet werden. 

Bei Bodenaushub über 500 m³ ist zur Erfassung der konkreten Belastungssituation vor Ort 

eine Untersuchung auf PFOA im Boden erforderlich. Je nach Höhe dieser Belastung und 

unter Berücksichtigung der am Ort der Baumaßnahmen bereits vorliegenden Belastung 

in Boden und Grundwasser kann der Boden entweder wieder am Ursprungsort oder in-

nerhalb des betroffenen Gebietes ggf. mit technischer Sicherung eingebaut werden, 

sofern dadurch keine erhebliche Verschlechterung der Grundwasserqualität zu erwar-

ten ist. Für die Erstellung des Konzepts zur Untersuchung der PFOA-Belastung und der 

Bewertung des vorgesehenen Verwendungs-/Verwertungs-/Entsorgungsweges wird 

empfohlen, einen nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zugelassenen 

Sachverständigen zu beauftragen. Das Konzept ist mit dem Landratsamt Altötting und 

dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein abzustimmen. 
 

 

 
Verfahrensverlauf 

 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Emmerting hat in seiner Sitzung vom 08.09.2020 die Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 1 „Nord“ Nähe Untere Dorfstraße im Bereich der Fl. Nrn. 359/T nach § 13 a BauGB 
beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 29.10.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Emmerting, ………………      (Siegel) 
Stefan Kammergruber 
Erster Bürgermeister 
 
 

2. Der Bauausschuss der Gemeinde Emmerting hat in seiner Sitzung am 27.10.2020 die Entwurfsplanung 
und Begründung zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Nord“ Nähe Untere Dorfstraße im Bereich der 
Fl. Nrn. 359/T in der Fassung vom 27.10.2020 gebilligt. Die Unterlagen lagen in der Zeit vom 02.11.2020 
– 04.12.2020 öffentlich aus. Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 
28.10.2020 in der Zeit vom 02.11.2020 – 04.12.2020 durchgeführt. 
 
Emmerting, ………………      (Siegel) 
Stefan Kammergruber 
Erster Bürgermeister 
 
 

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Emmerting hat in seiner Sitzung vom 09.12.2020 die Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 1 „Nord“ Nähe Untere Dorfstraße im Bereich der Fl. Nrn. 359/T als Satzung 
beschlossen. Der Satzungsbeschluss wurde am 11.12.2020 durch Aushang an die Amtstafel ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
 
Emmerting, ………………      (Siegel) 
Stefan Kammergruber 
Erster Bürgermeister 
 
 

4. Die Bebauungsplanänderung Nr. 1 „Nord“ Nähe Untere Dorfstraße im Bereich der Fl. Nrn. 359/T ist somit 
wirksam. 
 
Emmerting, ………………      (Siegel) 
Stefan Kammergruber 
Erster Bürgermeister 
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